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25. Sitzung des Bauausschusses des Landkreises 
Erlangen-Höchstadt

Die nächste Sitzung des Bauausschusses des Landkreises Erlangen-
Höchstadt findet am

Montag, den 07.10.2024,
um 09:00 Uhr,

im Sitzungssaal des Landratsamtes,
im Erdgeschoss, Raum-Nr. 029,

Nägelsbachstr. 1, 91052 Erlangen,
statt.

Die Sitzung hat folgende Tagesordnung:

I. Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift der 24. Sitzung des Bauausschus-
ses am 17.07.2024

2. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
3. Realschule Höchstadt a. d. Aisch; Antrag der SPD-Kreistagsfraktion 

vom 10.07.2024

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.

Alexander Tritthart
Landrat

29. Sitzung des Kreistages des Landkreises Erlan-
gen-Höchstadt

Die nächste Sitzung des Kreistages des Landkreises Erlangen-
Höchstadt findet am

Freitag, den 11.10.2024,
um 09:00 Uhr,

im Sitzungssaal des Landratsamtes,
im Erdgeschoss, Raum-Nr. 029,

Nägelsbachstr. 1, 91052 Erlangen,
statt.

Die Sitzung hat folgende Tagesordnung:

I. Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift der 28. Sitzung des Kreistages am 
19.07.2024

2. Umbesetzung des Jugendhilfeausschusses
3. Jährlicher Bericht der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt 

Herzogenaurach
4. Brand- und Katastrophenschutzzentrum; Vorstellung der Machbar-

keitsstudie; weiteres Vorgehen und temporäre Unterbringung der 
Atemschutzwerkstatt

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.

Alexander Tritthart
Landrat

Änderung der Öffnungszeiten des Ausländeramtes
Ab Oktober: Dienstag nachmittags von 14 bis 16 Uhr ohne 
Termin

Das Ausländeramt ändert ab 01.10.2024 seine Öffnungszeiten. Anstatt 
vormittags können Bürgerinnen und Bürger künftig dienstags nun 
nachmittags von 14 bis 16 Uhr ohne Termin vorsprechen.

Neue Öffnungszeiten ab Oktober
Vorsprachen sind montags und freitags von 07:30 bis 12:00 Uhr sowie 
dienstags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 17:30 Uhr 
jeweils ohne Termin möglich. Mittwochs sind Vorsprachen nur mit Ter-
min möglich. 

Alle Informationen und Ansprechpartner für Terminvereinbarungen 
gibt es online unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerser-
vice/was-erledige-ich-wo/auslaenderamt/. 

Wohnen im Alter
Landkreis sucht Verstärkung Unterstützung für ehrenamt-
liche Wohnberatung

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt sucht engagierte Ehrenamtliche für 
die Wohnberatung, um Ratsuchenden bei der Anpassung ihres Wohn-
umfelds an barrierefreies Wohnen zu helfen. Viele Menschen möch-
ten so lange wie möglich selbstständig in ihren eigenen vier Wänden 
leben. Plötzlich auftretende Pflegebedarfe oder andere Lebensum-
stände können jedoch Barrieren schaffen. Die ehrenamtlichen Wohn-
beraterinnen und Wohnberater des Landkreises unterstützen dabei, 
die Wohnumgebung an aktuelle und zukünftige Bedürfnisse anzupas-
sen und beraten bei der vorausschauenden Planung.

Anforderungen
Besonders gefragt sind kommunikative und verantwortungsbewusste 
Personen, idealerweise mit fachlichen Vorkenntnissen aus den Berei-
chen Bauen oder Gesundheitswesen oder persönlichen Erfahrungen in 
diesem Bereich. Wichtig sind Interesse an einer intensiven Einarbeitung 
und ein gutes Einfühlungsvermögen. Die Beratung findet meist vor Ort 
in den Haushalten der Ratsuchenden statt, daher ist eine Bereitschaft 
zu Reisetätigkeiten innerhalb des Landkreises erforderlich. Fahrtkosten 
werden erstattet.
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Bis 11. Oktober bewerben
Wer sich für diesen wichtigen Aufgabenbereich engagieren möchte,  
meldet sich bis spätestens Freitag, 11. Oktober bei der Seniorenbeauf-
tragten des Landkreises unter Telefon 09131/803-1331 oder per Mail 
an brigitte.meyer@erlangen-hoechstadt.de. Ehrenamtliche Wohnbe-
raterinnen und -berater erhalten eine Schulung im Landratsamt, die 
Module zu Wohnungsanpassungen, technischen Unterstützungssys-
temen und Kommunikationsgrundlagen umfasst. Nähere Informati-
onen sind auf der Homepage des Landkreises unter www.erlangen-
hoechstadt.de/wohnberatung veröffentlicht.

Verkehrssicherung von Bäumen an öffentlichen 
Straßen
Kreisbauhof appelliert, Hecken, Sträucher und Bäume recht-
zeitig zurückschneiden

Das Staatliche Bauamt Nürnberg warnt in einer Pressemitteilung 
vor den Gefahren, die durch umgestürzte Bäume infolge der ersten 
Herbststürme entstanden sind. In den letzten Wochen kam es auf 
Staats-, Bundes- und Kreisstraßen zu zahlreichen Verkehrsbehinderun-
gen, schwere Unfälle konnten jedoch bislang vermieden werden. Das 
Bauamt mahnt weiterhin zur Vorsicht, da instabile Bäume nach wie vor 
eine Gefahr darstellen. Waldeigentümer sind aufgefordert, ihre Grund-
stücke regelmäßig zu überprüfen, um potenzielle Risiken zu beseitigen. 
Der Kreisbauhof ruft zudem dazu auf, Hecken, Sträucher und Bäume 
rechtzeitig zurückzuschneiden.

Frühzeitiger Rückschnitt schützt den Verkehr
Hecken, Sträucher und Bäume wachsen im Laufe des Jahres stark und 
sollten rechtzeitig geschnitten werden, um Verkehrsbehinderungen zu 
vermeiden. Grundstückseigentümer und Mieter sind verpflichtet, ihre 
Bepflanzungen an der Grenze zu öffentlichen Verkehrswegen so zu 
pflegen, dass Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer ausgeschlos-
sen sind.

Auswirkungen von überwuchernden Pflanzen
Seitlich wuchernde Hecken sowie überhängende Äste und Zweige an 
Geh-, Radwegen und Straßen können besonders Kinder, ältere Men-
schen und Personen mit Behinderung gefährden. In Einmündungen 
und Kreuzungsbereichen kann der Bewuchs zudem die Sicht auf den 
Verkehr versperren und zu Unfällen führen. Der Kreisbauhof weist alle 
Haus- und Grundstücksbesitzer auf ihre Verkehrssicherungspflicht 
gemäß Bayerischem Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) und Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) hin. Pflanzen, die die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs beeinträchtigen, müssen entfernt werden.

Verkehrssicherungspflicht im Detail:

Über die Fahrbahn ragende Äste und Zweige sind so zurückzuschnei-
den, dass eine lichte Höhe von 4,50 Metern gewährleistet ist, um die 
Durchfahrt für LKWs und Rettungsfahrzeuge sicherzustellen.

Über Geh- und Radwegen ist eine lichte Höhe von mindestens 2,50 
Metern einzuhalten. Zudem müssen Bäume auf ihre Standsicherheit 
überprüft und dürre Äste oder Bäume entfernt werden.

Der seitliche Sicherheitsabstand zu Fahrbahnen beträgt außerorts 
mindestens 1,50 Meter, innerorts bei Vorhandensein eines Bordsteins 
50 Zentimeter, ohne Bordstein 70 Zentimeter. Für Radwege gilt ein 
Abstand von 25 Zentimetern innerorts und 50 Zentimeter außerorts. 

An Einmündungen und Kreuzungen sind Anpflanzungen so zu 
pflegen, dass sie die Sicht im „Sichtdreieck“ nicht behindern. Hier darf 
die Bepflanzung eine Höhe von maximal 80 Zentimeter nicht über-
schreiten. 

Zudem dürfen Verkehrszeichen, Verkehrsspiegel und Straßenleuchten 
nicht durch Pflanzen verdeckt werden, um eine ungehinderte Sicht für 
Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Schutz von Vögeln
Von März bis September ist das Schneiden von Gehölzen zum Schutz 
von Vögeln untersagt, es sei denn, der Rückschnitt ist aus Gründen der 
Verkehrssicherheit notwendig.

Für weitere Auskünfte ist gerne der Kreisbauhof innerhalb seiner 
Dienstzeiten telefonisch unter 09135 / 73701938 erreichbar. Aus-
führliche Informationen zur Verkehrssicherungspflicht gibt es auf der 
Landkreis-Homepage unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/
buergerservice/a-bis-z/verkehrssicherungspflicht/.
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Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Sachgebiet Personal
Nägelsbachstraße 1, 91052 Erlangen
E-Mail: bewerbungen@erlangen-hoechstadt.de
Ansprechpartner: Herr Schlegel, Tel. 09131/803-1170

Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung mit den vollständigen Unterlagen.
Weitere Informationen zu den Stellen sowie
unsere Datenschutzbedingungen finden Sie
auf unserer Homepage unter:
www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/karriere

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher
Eignung vorrangig berücksichtigt.
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Landratsamt 
Erlangen-Höchstadt für unser Tiefbauamt in Heßdorf eine 

LEITUNG KREISBAUHOF (M/W/D) 
und

STAATL. GEPRÜFTER BAUTECHNIKER/ 
STAATL. GEPRÜFTE BAUTECHNIKERIN (M/W/D) 
FACHRICHTUNG TIEFBAU
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